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Drucksache Nr.:  13/0247 30.07.2015 

Beschlussvorlage öffentlich 

 
 

Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 

Planungsausschuss vorberatend 26.08.2015  

Verbandsausschuss vorberatend 07.09.2015  

Verbandsversammlung beschließend 18.09.2015  

 
 
Betreff: 83. Änderung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf 

(GEP99) im Gebiet der Städte Kamp-Lintfort, Moers und Rheinberg  
Halde Kohlenhuck 
 
Aufhebung der bergbaulichen zweckgebundenen Nutzung eines 
Freiraumbereichs  als „Aufschüttung/Ablagerung und Halde“ und Festlegung 
eines Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereichs als Windenergiebereich 
Aufstellungsbeschluss 

 
 
Beschlussvorschlag

1. Die Verbandsversammlung beschließt gemäß § 19 Abs. 4 Landesplanungsgesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (LPlG) die Aufstellung der 83. Änderung des Regionalplans für den 
Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP99) zur Aufhebung der bergbaulichen zweckgebundenen 
Nutzung eines Freiraumbereichs als „Aufschüttung/Ablagerung und Halde“ im Gebiet der 
Städte Moers, Kamp-Lintfort und Rheinberg und Festlegung eines Allgemeinen Freiraum- und 
Agrarbereichs als Windenergiebereich im Gebiet der Stadt Moers in der Fassung dieser 
Vorlage (Aufstellungsbeschluss). 

2. Die Verbandsversammlung nimmt den Bericht der Regionalplanungsbehörde über den 
Meinungsausgleichstermin am 27.07.2015 und das Ergebnis des Erarbeitungsverfahrens zur 
Kenntnis.  

3. Die nicht ausgeräumten Anregungen und Bedenken werden zurückgewiesen. 
4. Die Verbandsversammlung nimmt zur Kenntnis, dass aus der Öffentlichkeit keine 

Stellungnahmen eingegangen sind. 
5. Die Verbandsversammlung beauftragt die Regionalplanungsbehörde, die aufgestellte 

Regionalplanänderung gem. § 19 Abs. 6 LPlG NRW der Landesplanungsbehörde anzuzeigen. 

 
 

Sachbearbeiter Referat / Referatsleiter Bereich 

Cramm, Ulrike Bongartz, Michael Bereich 3 Planung 

Akt.zeichen Tönnes, Martin 

  

 
 

Beratungs- 
ergebnis 

□ laut Beschlussvorschlag □ abweichender Beschluss 

□ einstimmig Ja: Nein: Enth.: 



Finanzielle Auswirkungen: 
 
 

1.  keine 
 
 

  

2.       € 
Aufwand 20   

a) Deckung aus: 
 

        

 Kostenstelle 

 
 

       

Konto 
 
 

 b) Mehraufwand – über-/außerplanmäßige Deckung 
aus: 

  
        
 Kostenstelle 

 
       
Konto 
 
 

3. jährlich erwartete Folgekosten:         €/a 
 
 

 

4.       € 
Ertrag 20   

 
        
 Kostenstelle 
 
 

 
       
Konto 
 

5. jährlich erwartete Erträge:         €/a 
 
 

 

6. jährlich erwartete Einsparungen:         €/a 
 
 

 

7.       € 
Investitionsauszahlung 20   

a) Deckung aus: 
 
        
 Kostenstelle 

 
 
       
Konto 
 

 b) Mehrauszahlung – über-/außerplanmäßige 
Deckung aus: 

  
        
 Kostenstelle 

 
       
Konto 
 

 
 
 
Karola Geiß-Netthöfel 
 
 


